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Weiß jemand, wie das ist, wenn die Noten der Q2-2 nicht vorliegen und damit die
Abiturzulassung nicht gegeben werden kann? Dürfen die Zentralen Klausuren dann geschrieben
werden?

Als wichtiger Grund fiele mir noch ein, wenn der Schlüssel des Tresors, in dem die zentralen
Klausuren lagern, am Tag der Klausur nicht auffindbar ist und das erkrankte Kollegiumsmitglied
dafür zuständig war. Ja, dann könnte die Schulleitung die Klausuren noch einmal drucken und
vervielfältigen und dann beginnt die Klausur halt zwei Stunden später. Dieser Aufwand könnte
aber vermieden werden, wenn die erkrankte Lehrkraft als letzte Handlung zusammen mit der
Krankmeldung eben noch mitteilt, was nicht erledigt werden konnte und wo entsprechende
Gegenstände zu finden sind und ob sie noch erreichbar ist oder nicht.
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